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1. Installation einer Photovoltaikanlage: Vorsteuerabzug auch für 
Dachreparatur? 

Muss ein Dach, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert ist, repariert werden, kann aus den 
Rechnungen nicht der volle Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, sondern nur der 
unternehmerische Nutzungsanteil. 

Hintergrund 

Der Kläger betreibt seit 2009 eine auf dem Dach seines Wohnhauses installierte Photovoltaikanlage. 
Den damit erzeugten Strom verkauft er. Bei der Installation der Photovoltaikanlage auf einer Seite des 
Satteldachs wurde dieses beschädigt. Dadurch drang Feuchtigkeit ein, was zu weiteren Schäden führte. 
Erst 2019 stellte der Kläger dies fest und ließ die Schäden von einem Dachdecker beheben. Aus dessen 
Rechnungen machte der Kläger den vollen Vorsteuerabzug geltend, da er von einem ausschließlich 
unternehmerischen Leistungsbezug für die Photovoltaikanlage ausging. 

Das Finanzamt lehnte den gesamten Vorsteuerabzug ab, da der unternehmerische Verwendungsanteil 
durch Stromerzeugung unter der für den Vorsteuerabzug erforderlichen Mindestnutzung von 10 % lag. 

Entscheidung 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Das Finanzamt hatte dem Kläger zu Recht den 
gesamten Vorsteuerabzug versagt, weil er die Leistungen des Dachdeckers zu weniger als 10 % für sein 
Unternehmen nutzte. Der Dachdecker führte Werklieferungen für die gesamte Dachfläche aus. 
Deshalb kommt es für die erforderliche unternehmerische Mindestnutzung auf die Verwendung des 
gesamten Gebäudes unter Einschluss aller Flächen unter dem Dach und der gesamten Dachfläche an. 

Die Reparatur kam dem gesamten Haus zugute, weil die eindringende Feuchtigkeit geeignet war, das 
gesamte Haus zu beschädigen. Daher sind auch die Reparaturkosten dem gesamten Gebäude 
zuzurechnen. Einzubeziehen in die Verhältnisrechnung zur Feststellung der unternehmerischen 
Mindestnutzung sind daher die Innenräume und die nicht unternehmerisch genutzten Dachflächen. 
Zwar ist auch das Finanzgericht davon überzeugt, dass die behobenen Schäden ausschließlich durch 
die Installation der Photovoltaikanlage entstanden sind. Dies führt jedoch nicht dazu, dass von einer 
ausschließlich unternehmerischen Nutzung der bezogenen Werklieferung auszugehen ist. Ein direkter 
und unmittelbarer zwischen Eingangsumsatz und zum Vorsteuerabzug berechtigenden 
Ausgangsumsatz bedeutet nicht auch eine ausschließlich unternehmerische Nutzung. 

 

 


